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Entwurf eines Düngegesetzes 

 

 

 

Der Bundesrat hat in seiner 845. Sitzung am 13. Juni 2008 beschlossen, zu dem 
Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu 
nehmen: 

 

1. Zu § 1 Nr. 2

In § 1 Nr. 2 sind nach den Wörtern "die Fruchtbarkeit des Bodens" die Wörter 
"durch bedarfsgerechte Düngung" einzufügen. 

 

Begründung: 

Mit der Ergänzung der Zweckbestimmung soll eine bessere Abgrenzung zum 
Bodenschutzrecht erreicht werden. 

 

2. Zu § 1 Nr. 2 

In § 1 Nr. 2 ist das Wort "und" durch das Wort "oder" zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Harmonisierung mit der Fassung in § 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b. 
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3. Zu § 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a 

In § 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a ist das Wort "notwendige" zu streichen. 

 

Begründung: 

Zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens kann noch nicht geklärt werden, ob die 
im Düngemittel enthaltenen Nährstoffe auch tatsächlich für die Nutzpflanze, 
die damit gedüngt wird, notwendig sind. Die "Notwendigkeit" ist eine Frage, 
die mit der Zweckbestimmung einhergeht und erst in der Düngeverordnung 
aufgegriffen wird. 

 

4. Zu § 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b 

In § 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b sind nach dem Wort "verbessern;" die Wörter 
"ausgenommen sind Kohlendioxid und Wasser;" einzufügen. 

 

Begründung: 

Kohlendioxid und Wasser können ebenfalls ertragssteigernd und wachstums-
fördernd auf Nutzpflanzen wirken, sollten aber nicht unter den Begriff "Dün-
gemittel" fallen. 

 

5. Zu § 2 Satz 1 Nr. 3, 

 Nr. 3a - neu - 

In § 2 ist Satz 1 wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 3 ist nach dem Wort "übersteigt;" folgender Satz anzufügen: 

"Festmist sind Geflügelexkremente gleichgestellt, die in landwirtschaftli-
chen Betrieben in den Haltungsverfahren Hähnchen-, Puten-, Enten-, 
Gänse- und sonstiger Geflügelmast oder -zucht anfallen und technologisch 
bedingt einen hohen Anteil Einstreu (mindestens 7 Kilogramm Einstreu pro 
Tag je 3 Tonnen Lebendmassezunahme im Jahr) oder einen Stickstoffgehalt 
von weniger als 11 Kilogramm Stickstoff/Tonne Frischmasse enthalten;" 
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b) Nach Nummer 3 ist folgende Nummer 3a einzufügen: 

"3a.  Geflügelkot: Exkremente von Geflügel, die unabhängig vom 
Trockensubstanzgehalt technologisch bedingt einen geringen Um-
fang von Einstreu und Futterresten oder einen Stickstoffgehalt von 
11 Kilogramm Stickstoff/Tonne Frischmasse oder mehr enthalten;" 

 

Begründung: 

In der Düngeverordnung - DüV vom 27. Februar 2007 (BGBl. I S. 222) werden 
Begriffe verwendet, die nicht im Sinne der DüV definiert sind. In offiziellen 
Beratungsempfehlungen werden vergleichbare Begriffe verwendet, die inhalt-
lich jedoch erheblich abweichen, z.B. Geflügelkot und Geflügelmist.  
In der Praxis sind durch die fehlenden Definitionen unterschiedliche Auffas-
sungen u.a. in Bezug auf die Anwendung von Geflügelkot im Rahmen der Ab-
standsregelungen für Festmist (§ 3 Abs. 7 DüV) und bei den Vorgaben zur 
Einarbeitung (§ 4 Abs. 2 DüV) vertreten worden.  
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung und zur bundesweit einheitlichen An-
wendung der Begriffe ist die Ergänzung der Definitionen für Festmist und Ge-
flügelkot im Düngegesetz notwendig. 

 

6. Zu § 2 Satz 1 Nr. 5 

In § 2 Satz 1 Nr. 5 sind nach dem Wort "Stoffe" die Wörter "ohne wesentlichen 
Nährstoffgehalt" einzufügen. 

 

Begründung: 

Um Bodenhilfsstoffe deutlich von Düngemitteln abzugrenzen, ist der Zusatz 
notwendig. 

 

7. Zu § 2 Satz 1 Nr. 5a - neu - 

In § 2 Satz 1 ist nach Nummer 5 folgende Nummer 5a einzufügen: 

"5a.  Jauche: Gemisch aus Harn und ausgeschwemmten feinen Bestandteilen 
des Kotes oder der Einstreu sowie von Wasser. Jauche kann in gerin-
gem Umfang Futterreste sowie Reinigungs- und Niederschlagswasser 
enthalten;" 
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Begründung: 

In der Düngeverordnung - DüV vom 27. Februar 2007 (BGBl. I S. 222) werden 
alle vier Begriffe, neben Festmist und Gülle auch Geflügelkot und Jauche, ge-
nannt. 
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung und zur bundesweit einheitlichen An-
wendung der Begriffe ist die Ergänzung der Definitionen für Jauche im Dün-
gegesetz notwendig. Die Aufnahme auch dieser Definition im Düngegesetz 
dient gleichzeitig der Vereinfachung und Verbesserung der Nachvollziehbar-
keit des Verwaltungshandelns für den Bürger. 

 

8. Zu § 2 Satz 1 Nr. 9 

In § 2 Satz 1 Nr. 9 sind nach dem Wort "Abgeben" die Wörter "von Stoffen 
nach den Nummern 1 bis 7" einzufügen. 

 

Begründung: 

Unter Nummer 8 des Gesetzentwurfs wird das Herstellen auf Stoffe nach den 
Nummern 1 und 5 bis 7 beschränkt. Dieses sollte (unter Berücksichtigung von 
Ziffer 10 dieser Stellungnahme) zur Klarstellung ebenfalls unter Nummer 9 
aufgeführt werden. 

 

9. Zu § 2 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, inwieweit 
eine systematische Begriffsbestimmung im Düngegesetz für alle düngemittel-
rechtlichen Vorschriften vorgenommen werden kann. 

 

Begründung: 

Derzeit werden Begriffe sowohl im Entwurf des Düngegesetzes als auch in der 
Düngeverordnung und der Düngemittelverordnung definiert. Im Entwurf des 
Düngegesetzes sind dies z. B. die Begriffe "Festmist" und "gewerbsmäßig", die 
dort allerdings gar nicht vorkommen. Dagegen enthält der Entwurf des Dünge-
gesetzes Hinweise auf den "wesentlichen Nährstoffgehalt"; dieser Begriff ist 
aber wiederum allein in der Düngeverordnung definiert. 
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10. Zu § 3 Abs. 1 Satz 1,

Abs. 2 Satz 1, 

Abs. 5, 

§ 4, 

§ 5 Abs. 1 Satz 1, 

Abs. 2, 

Abs. 4 Satz 1, 

§ 7 Satz 1 

In § 3 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 5, § 4, § 5 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 
Abs. 4 Satz 1 und § 7 Satz 1 ist jeweils die Angabe "§ 2 Satz 1 Nr. 1 und 5 
bis 7" durch die Angabe "§ 2 Satz 1 Nr. 1 bis 7" zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Im Sinne der Rechtsklarheit sollte in allen Paragrafen klargestellt sein, dass alle 
in § 2 Satz 1 Nr. 1 bis 7 definierten Stoffe unter die Regelungen fallen. Unab-
hängig von der möglichen Einordnung von § 2 Satz 1 Nr. 1 als Oberbegriff ist 
im Zuge der Rechtsanwendung in Einzelfällen zu befürchten, dass anderwei-
tige Auslegungen vorgebracht und damit unnötigerweise ein Rechtstreit provo-
ziert werden wird. Erste Äußerungen zum Gesetzentwurf bestätigen diese Be-
fürchtung und sehen hierin eine unnötige Erschwerung des Vollzuges. Die Re-
gelungen des Düngemittelrechts sollten für die hiervon Betroffenen klar und 
einfach zu lesen sein. Gerade hier sollte nicht ohne Not die Frage provoziert 
werden, warum in den diversen Paragrafen immer nur auf § 2 Satz 1 Nr. 1, 
nicht aber auf die Nummern 2 bis 4 verwiesen wird. Die Begründung des 
Gesetzestextes gibt hierüber keinen Aufschluss. Die vorgeschlagene Änderung 
führt vielmehr dazu, dass der Gesetzestext nunmehr eindeutig im Sinne der 
Begründung zu § 4 verstanden werden kann. 

 

11. Zu § 3 Abs. 2 Satz 3 

In § 3 Abs. 2 ist Satz 3 wie folgt zu fassen: 

"Zur guten fachlichen Praxis gehört insbesondere, dass Art, Menge und Zeit-
punkt der Anwendung unter Berücksichtigung der im Boden verfügbaren Nähr-
stoffe am Bedarf der Pflanzen und des Bodens sowie an den Standortverhältnis-
sen ausgerichtet werden." 
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Begründung: 

Die Klarstellung ist auch im Hinblick auf die unstrittigen Grundsätze in der be-
stehenden Rechtslage erforderlich. Die bereits im geltenden Gesetz aufgeführ-
ten Grundsätze sollen nicht entfallen.  
Die Auflistung im Gesetzentwurf ist nicht umfassend und sollte nicht abschlie-
ßend geregelt werden. Beispielsweise gehören hierzu auch die Anforderungen 
des Gewässerschutzes, Immissionsschutzes und Naturschutzes, auch unabhän-
gig von den konkreten fachgesetzlichen Bestimmungen. 

 

12. Zu § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2a - neu - 

In § 3 Abs. 3 Satz 2 ist nach Nummer 2 folgende Nummer 2a einzufügen: 

"2a. die Vorgehensweise zur Bemessung des Bedarfs von Pflanzen und Böden," 

 

Begründung: 

Anders als in der Begründung des Gesetzentwurfes zu § 3 ausgeführt, enthält 
§ 3 Abs. 3 keine Aussage zur pflanzenbedarfsgerechten Bemessung von Dün-
gemitteln. 
Die Anforderungen an die gute fachliche Praxis sollten aber auch die Vorge-
hensweise zur Bemessung des Düngebedarfs umfassen. Insbesondere zu be-
rücksichtigen sind neben der Quantifizierung der standörtlichen Erträge und 
der Bestimmung des Bodennährstoffgehaltes die Stickstoffverfügbarkeiten von 
Wirtschaftsdüngern. Maßgeblich für eine umweltschonende Düngung ist eine 
zeitlich und mengenmäßig optimierte Düngung, die einen standortgerechten 
Ertrag und im Boden verfügbare Nährstoffe angemessen berücksichtigt. Ent-
sprechende Vorgaben finden sich bereits in der Düngeverordnung. 

 

13. Zu § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 7 

In § 3 Abs. 3 Satz 2 sind in Nummer 7 nach dem Wort "Düngemitteln" die 
Wörter "und der Vergleich von Nährstoffen" einzufügen. 

 

Begründung: 

Der Nährstoffvergleich stellt einen wichtigen Beitrag zur gewässerschonenden 
Düngung dar und wird bereits von der geltenden Düngeverordnung gefordert. 
Der Vergleich sollte daher als wichtiger Regelungsinhalt im Düngegesetz als 
Ermächtigungsgrundlage auch genannt werden. 
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14. Zu § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 9 - neu - 

§ 3 Abs. 3 Satz 2 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 7 ist das Wort "sowie" durch ein Komma zu ersetzen. 

b) In Nummer 8 ist der Punkt am Ende durch das Wort "sowie" zu ersetzen. 

c) Folgende Nummer 9 ist anzufügen: 

"9. die Lagerkapazität für Wirtschaftsdünger." 

Begründung: 

Die Regelung einer Mindestlagerkapazität für Jauche und Gülle ist eine Kern-
forderung der EU-Nitratrichtlinie. Derzeit ist diese für Jauche und Gülle im 
Wasserrecht in den Anlagenverordnungen der Länder (VAwS) aufgenommen, 
obwohl die Lagerkapazität eine düngerechtliche Anforderung ist. Die Lagerka-
pazität für Wirtschaftdünger sollte bei Bedarf (z.B. bei einer  anstehenden Neu-
fassung der VAwS) künftig in das Düngerecht übernommen werden können. 

 

15. Zu § 3 Abs. 6 

In § 3 Abs. 6 sind nach dem Wort "Tieren" die Wörter "oder Gefährdungen des 
Naturhaushalts" einzufügen. 

 

Begründung: 

§ 3 Abs. 6 und § 5 Abs. 5 enthalten Ermächtigungen für vergleichbare Sach-
verhalte. In § 5 Abs. 5 ist der Passus "oder Gefährdungen des Naturhaushalts" 
enthalten. In Analogie dazu ist § 3 Abs. 6 zu ergänzen. 

 

16. Zu § 4 

In § 4 sind nach dem Wort "bezüglich" die Wörter "der Abgabe und" einzufü-
gen. 

 

Begründung: 

Das Verbringen ist nicht definiert. Durch den Änderungsvorschlag soll klarge-
stellt werden, dass sich die Dokumentationspflichten vor allem an den Abgeber 
von Stoffen nach § 2 Satz 1 Nr. 1 und 5 bis 7 und nicht nur an einen Transpor-
teur oder Vermittler richten.  
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17. Zu § 7 Satz 2 Nr. 4 

In § 7 Satz 2 Nr. 4 sind die Wörter "und Gehalt von Nebenbestandteilen" durch 
die Wörter ", Gehalt und Einordnung von Nebenbestandteilen (Aufbereitungs-
hilfsmittel, Anwendungshilfsmittel und Fremdbestandteile)" zu ersetzen. 

 

Begründung: 

In der Novelle der Düngemittelverordnung ist in Anlage 2 vorgesehen, eine 
Einordnung der Nebenbestandteile (Tabelle 8) in Aufbereitungshilfsmitteln 
(Tabelle 8.1), Anwendungshilfsmitteln (Tabelle 8.1) und Fremdbestandteilen 
(Anlage 8.3) zu definieren. Die Einordnung in die drei Gruppen zeigt, ob die 
Nebenstoffe bei der Herstellung genutzt wurden oder ob diese als Fremdbe-
standteil in den Ausgangsstoffen enthalten waren. Hiermit werden die Herstel-
ler verpflichtet, Angaben zu diesem Sachverhalt zu machen. In § 7 des Dünge-
gesetzes werden aber nur Angaben zu Haupt- und Nebenbestandteilen verlangt. 
Hier sollte auch die Einordnung der Nebenbestandteile in Aufbereitungshilfs-
mittel, Anwendungshilfsmittel und Fremdbestandteile gefordert werden. 

 

18. Zu § 10 Satz 2 

§ 10 Satz 2 ist wie folgt zu fassen: 

"In dem Beirat sollen insbesondere die Bereiche der Bodenkunde, der Pflanzen-
ernährung, des Pflanzenbaues, des Gewässerschutzes, der Toxikologie, der 
Ökotoxikologie und der Seuchenhygiene durch Wissenschaftler, die auf diesen 
Gebieten tätig sind, vertreten sein." 

 

Begründung: 

Die Ergänzung ist erforderlich auf Grund der unmittelbaren und nachweisli-
chen Betroffenheit des Zustands der Gewässer durch Düngemittel. Die EU-
Wasserrahmenrichtlinie fordert den "guten Zustand" für alle Gewässer bis 
2015. Sie schreibt darüber hinaus vor, Maßnahmen zu ergreifen, um der Ver-
schlechterung des Zustandes der Gewässer entgegenzuwirken, Verschmutzun-
gen durch prioritäre Stoffe zu reduzieren und schrittweise einzustellen, sowie 
alle Einleitungen entsprechend dem kombinierten Ansatz für Punktquellen und  
diffuse Quellen unter Einbeziehung der Richtlinie 91/676/EWG (Nitratrichtli-
nie) zu begrenzen. 
Zur frühzeitigen Abwehr von Vertragsverletzungsverfahren der EU trägt die 
Einbeziehung von Gewässerschutzexperten im Wissenschaftlichen Beirat bei. 
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19. Zu § 14 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a 

In § 14 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a ist nach der Angabe "nach § 3 Abs. 3" die An-
gabe "oder Abs. 5" einzufügen. 

 

Begründung: 

Auch die Bestimmungen einer Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 5 sind hinrei-
chend bestimmt, um sie mit Bußgeldvorschriften zu belegen. Bestimmungen 
zur Beschränkung und zum Verbot bestimmter Anwendungen nach einer 
Rechtsverordnung auf dieser Grundlage würden sonst ins Leere laufen. 

 

20. Zum Gesetzentwurf insgesamt 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, unter Beteiligung der für Fragen des 
Düngerechts und des Abfallrechts zuständigen obersten Landesbehören die 
rechtliche Abgrenzung bei der landwirtschaftlichen Verwertung von Abfällen 
zwischen Düngerecht und Abfallrecht zu überprüfen und den Vorschlag einer 
Neuabgrenzung zu erarbeiten. Ziel ist es, mögliche rechtliche Überschneidun-
gen und Doppelregelungen zu vermeiden. 

 

Begründung: 

Während das Düngemittelrecht für alle nicht aus Abfällen hergestellten Dün-
gemittel umfassende eigene Regelungen enthält, verweist es für Düngemittel, 
die aus Bioabfällen oder Klärschlamm hergestellt werden, auf die Anforderun-
gen der AbfKlärV und BioAbfV. Die nährstoffseitigen und sonstigen dünge-
mittelspezifischen Anforderungen an die aus Abfällen hergestellten Dünge-
mittel unterliegen hingegen dem Düngemittelrecht.  
Die aktuellen Diskussionen anlässlich der Novellierungen (DüMV, DüngeG, 
AbfKlärV, BioAbfV) zeigen, dass rechtliche Überschneidungen nicht ausge-
schlossen sind. Um den rechtlich eindeutigen Vollzug der Verwertung organi-
scher Abfälle zu gewährleisten, ist eine klare Regelung unbedingt erforderlich. 

 


